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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.2004

Norm

ABGB §1096 A2

MRG §3

MRG §16 Abs8

Rechtssatz

Das Gesetz bietet keine Anhaltspunkte dafür, dass die Unwirksamkeit einer übernommenen Erhaltungsp7icht analog §

16 Abs 8 MRG innerhalb von drei Jahren geltend gemacht werden müsste, auch wenn nach der Rechtsprechung die

Präklusionsregelungen des § 16 Abs 8 MRG für alle Mietzinsbestandteile des § 15 MRG gelten. Daran ändert auch der

Umstand nichts, dass bei freier Mietzinsbildung die vertragliche Übernahme von Instandhaltungsp7ichten durch den

Mieter als bestimmbares (weiteres) Entgelt für die Zurverfügungstellung eines Mietgegenstandes angesehen wird. Das

bedeutet nämlich nur, dass die Wirksamkeit der Übernahme von Instandhaltungsverp7ichtungen durch den Mieter

von der zulässigen Mietzinshöhe abhängt, nicht aber, dass die Vereinbarung selbst Mietzins im engeren Sinn des § 15

MRG ist.
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